
Steuerliche und fi nanzielle 
Unterstützung und Boni für 
Betreuende/Betreute

Betreuende 
Angehörige

Vereinigung
Betreuende Angehörige

Wallis



Kontakt   

• Die AHV-Stelle Ihrer 
Wohngemeinde

• Pro Senectute
• Emera Sozialberatung

Kontakt   

• Pro Senectute 
• Emera Sozialberatung 
• Vereinigung Betreuen-

de Angehörige Wallis

Abzug für 
 freiwillige Pfl ege

Freiwilligen Betreuern wird in Anerkennung ihres En-
gagements ein Steuerabzug gewährt. Die Gewährungs-
bedingungen fi nden Sie auf der Website der kantonalen 
Steuerverwaltung.

Formular: Freiwillige Pfl ege - Bestätigung – Kantonale 
Steuerverwaltung.

Kontakt 

• Emera Sozialberatung 
zur Bedarfsermittlung  

• Pro Senectute zur 
 Bedarfsermittlung

Individuelle fi nanzielle Unterstützung   
 für die häusliche Betreuung 

Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen 
(IV-Alter) zur Vermeidung von Unterbringung und zur 
Förderung der häuslichen Betreuung, einschliesslich der 
Unterstützung von betreuenden Angehörigen (Leistung 
vorbehaltlich der Bewertung). 

Eine mögliche fi nanzielle Unterstützung für Menschen 
im AHV-Alter zur Förderung der Betreuung zu Hause 
unter Berücksichtigung von Ressourcen und Vermögen.

Betreuungsgutschriften

Auf Anfrage können Sie Betreuungsgutschriften bekom-
men wenn Sie sich um einen Elternteil mit Hilfslosen-
entschädigung kümmern. Beachten Sie die geltenden 
Bedingungen. Dieser Betrag wird jährlich Ihrem indivi-
duellen AHV-Beitragskonto gutgeschrieben. Es wird Ihre 
zukünftige AHV-Rente erhöhen. Es handelt sich hierbei 
nicht um eine Geldauszahlung.

Formular: Anmeldung für die Anrechnung von Betreu-
ungsgutschriften - Ausgleichskasse des Kantons Wallis.



Kontakt    

• Pro Senectute
• Emera Sozialberatung   
• IV-Stelle des 

Wohnkantons 

Kontakt    

• AHV-Stelle Ihrer 
Wohngemeinde

• Pro Senectute
• Emera Sozialberatung

Hilfl osenentschädigung

Eine Person gilt als hilfl os, wenn sie während min-
destens einem Jahr bei mindestens zwei alltäglichen 
Lebensverrichtungen regelmässig Hilfe von anderen 
benötigt (Anziehen, Aufstehen, Essen, Pfl ege, Körper-
pfl ege, auf die Toilette gehen, sich bewegen, soziale 
Kontakte pfl egen) und wenn ihr Zustand eine ständige 
Pfl ege oder persönliche Überwachung erfordert. Verbale 
Stimulation und Anleitung werden ebenfalls als Hilfe 
anerkannt. 
Wenn Sie eine Altersrente oder Zusatzleistungen erhalten 
und Ihren Wohnsitz in der Schweiz haben oder wenn Sie 
arbeitsunfähig sind oder eine IV-Rente erhalten, können 
Sie eine Hilfl osenentschädigung beantragen. 

Formular: Anmeldung: Hilfl osenentschädigung AHV  
Anmeldung: Hilfl osenentschädigung IV – Kantonale 
IV-Stelle

Ergänzungsleistung (EL)

Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (EL) helfen, 
wenn die Renten und das Einkommen die minimalen 
Lebenskosten nicht decken. Wer sich in dieser Situa-
tion befi ndet, hat einen rechtlichen Anspruch auf EL. 
Diese werden auf der Grundlage von Einkommen und 
Vermögen berechnet. 

Hinweis: Es existieren bestimmte Umstände unter 
welchen die zusätzlichen Leistungen gewährt werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie von der AHV-Stelle 
in Ihrem Wohnort. Sie können online eine Kalkulation 
erstellen auf der Webseite der Pro Senectute Wallis. 

Formular: Anmeldung zum Bezug einer Ergänzungs-
leistung zur AHV- oder IV-Rente (EL) - Ausgleichskasse 
des Kantons Wallis.



Sozialberatung 
Sandmattenstrasse 11

Postfach 711, 3900 Brig
+41 27 922 76 00

sozialberatung@emera.ch
emera.ch

Überbielstrasse 10
3930 Visp

+41 27 948 48 50

Brückenmattenstrasse 21
3952 Susten

+41 27 922 31 66

Belalpstrasse 2
3900 Brig

+41 27 921 68 81

ow@vs.prosenectute.ch
vs.prosenectute.ch

Vereinigung Betreuende 
Angehörige Wallis
Rue de la Porte-Neuve 20 | 1950 Sitten
Donnerstag von 13.30 bis 17.30 Uhr
027 321 28 28 
info@proches-aidants-valais.ch
betreuende-angehoerige-wallis.ch

Raiffeisen Bank Sitten und Region 
1950 Sitten
Postkonto: 19-82-4 
IBAN: CH39 8057 2000 0138 2904 6

Twint uns


